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Administration communale WEISWAMPACH 
« Om Leempuddel » 

L-9991 WEISWAMPACH 
www.weiswampach.lu 

Secrétariat communal 
 
Heures d'ouverture : 
les jours ouvrables de 8.00 - 12.00 heures 
 13.00 - 17.00 heures 
Tél.: 97 80 75-20 
Fax : 97 80 78 
 
secretariat@weiswampach.lu 
population@weiswampach.lu 
 

INTERNETSTUFF 

Bât.cal. 1ier étage 
"Om Leempuddel" 

L-9991 Weiswampach 
 

Heures d'ouverture : 
 

Mardi  15.00 – 18.00 heures 
Jeudi  15.00 – 18.00 heures 

Recette communale 
 
Heures d'ouverture : 
les jours ouvrables de  8.00 - 12.00 heures   
 13.00 - 17.00 heures 
ferméÊleÊmardiÊetÊleÊmercrediÊaprès-midi 
Tél.: 97 80 75-30 
Fax : 97 80 78 
recette@weiswampach.lu 
 
ComptesÊbancairesÊdeÊlaÊrecetteÊcommunaleÊ: 
CCPL : LU69 1111 0209 0651 0000 
BCEE : LU02 0019 4501 0062 3000 
CCRA : LU06 0090 0000 4005 3522 
BGLL : LU31 0030 6654 8002 1000 
 

 

TOURIST-INFO 
 

les jours ouvrables de 8.00 - 12.00 heures 
 13.00 - 17.00 heures 
 du 01.07. - 31.08. 
ouvert les samedis de 10.00 - 12.00 heures 

 14.00 - 17.00 heures 
et les dimanches de 10.00 - 12.00 heures 
 14.00 - 16.00 heures 
 

Tél.:Ê97Ê91Ê99 
FaxÊÊ97Ê80Ê78 

Service technique 
 
Tél./Fax: 99 89 93 (atelier) 
 
GSM:  691 97 80 77 (WEILES René) 
 ou       691 97 80 75 (PATZ François) 

Service forestier 
 
Gilles SCHNEIDER, garde-forestier 
Tél.: 97 81 27 - Bureau Troisvierges 
GSM : 621 202 156 
 
 
Bureau WEISWAMPACH 
les vendredis  de 9.00 - 10.00 heures 
Tél. 97 80 75-40 

Gegenwärtiges Informationsblatt wird unter der Verantwortung des 
Schöffenkollegiums gratis an alle Haushalte der Gemeinde WEISWAMPACH 

Service scolaire 
 
Mons. MERGEN Patrick, Inspecteur EP, 
Bureau Régional Nord 
Enseignement primaire Inspection 
8, rue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz 
Tél.: 26 32 47-1      Fax : 26 95 24 55 
patrick.mergen@education.lu 
 
Déléguée : Mad. BINGEN-SPAUS Andrée, 
institutrice, 
L-9999 Wemperhardt, 3, op der Haart 
andree.bingen@education.lu 
 
Précoce Weiswampach 
Tél.: 99 83 20 - 10 
Fax: 99 83 20 - 40 
Ecole préscolaire et primaire “Am Kuarregaart” 
Weiswampach 
Tél.: 26 90 01 - 0 
Fax : 26 95 75 - 19 
www.schull-wampich.lu 
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Kurzgefasster Bericht der Gemeinderatssitzung 

vom 15. November 2007 
 
 
Anwesend :  sämtliche Mitglieder bis auf die Herren Becker Werner und Vesque Joseph, entschuldigt sowie Herrn Konen 
  Romain, unentschuldigt. 
 
 
DER GEMEINDERAT, 
 
 
1.a. Schulangelegenheiten - Entschädigung der geleisteten Stunden für die Erstellung einer Mediathek : 

Beschlussfassung 
 

In Anbetracht der Tatsache, dass das Lehrpersonal im Laufe der vergangenen 2 Schuljahre eine Mediathek 
aufgebaut hat, um die Schulkinder zum Lesen anzuspornen und ihnen den Umgang mit den neuen Medien zu 
erleichtern, 

 
Gesehen die Aufstellung der von den beiden Lehrpersonen Lemaire Verena (45 ¼  Std.) und Weiles Linda (23 ½ 

Std.) im Vorfeld geleisteten Überstunden zwecks Aufbau dieser Mediathek, 
 
beschliesst einstimmig eine Entschädigung von 21,00 €/Stunde an die beiden Lehrpersonen zu bewilligen.  
 

1.b. Schulangelegenheiten - Ergänzung der Schulorganisation 2007/2008 : Beschlussfassung 
 

genehmigt einstimmig einen 1ten Nachtrag zur Schulorganisation 2007/2008 betr. Artikel 8 - Cours/activités 
prestés en dehors de l'horaire-type -. 

 
2. Genehmigung von Abnahmeverhandlungen 
 

genehmigt einstimmig folgende Abnahmeverhandlungen:  
 

a. Instandsetzung des C.V No. 1 ( nach Hölzchen ) im Inneren der Ortschaft Breidfeld :  
Gesamtausgabe : 450.603,43 € 
Anteil der CEGEDEL 9.731,00 € 

 
b.  Bau eines Regenüberlaufbeckens auf dem Standort der ehemaligen Kläranlage in Weiswampach  : 

Gesamtausgabe : 1.215.434,61 € 
Subsid - Innenministerium (90%) 1.093.891,15 € 
 

3. Genehmigung von Supplementarkrediten (1te Ergänzung) im gewöhnlichen Haushalt 2007 
 

genehmigt einstimmig im gewöhnlichen Haushalt 2007: 
 

-  Mehreinnahmen bezw. Minderausgaben in Höhe von 58.562,46 € 
-  Mehrausgaben bezw. Mindereinnahmen in Höhe von 54.368,58 € 

 
4. Entwässerung des Weilers "Lausdorn", gelegen auf dem Gebiet der Gemeinden Weiswampach und Heinerscheid 
 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Abwässer des Weiler "Lausdorn" nicht umweltgerecht entsorgt werden, 
 
dass das interkommunale Abwassersyndikat SIDEN 3 Varianten zur Abwasserentsorgung erstellt hat: 
den Anschluss an die Kläranlage in Rossmühle 
den Anschluss an die Kläranlage in Lieler 
den Bau einer autonomen Kläranlage in "Lausdorn" 

 
dass der Anschluss an die Kläranlage in Rossmühle bei einem Kostenaufwand von 620.000,00 € am günstigsten 

ist, sowohl was die Investitions- und Unterhaltskosten anbetrifft, als auch die Beeinträchtigung der Umwelt, 
 
dass die Arbeiten mit 90% vom Wasserwirtschaftsamt bezuschusst werden und die restlichen 10% auf die 

Gemeinden Heinerscheid und Weiswampach wie folgt aufgeteilt werden: 
 
Gemeinde Weiswampach  10 EH (Einwohnergleichwerte)  1% 
Gemeinde Heinerscheid   90 EH (Einwohnergleichwerte)  9 % 

 
befürwortet einstimmig den Anschluss des Weilers "Lausdorn" an die Kläranlage in Rossmühle. 
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5. Abänderung des Kollektivvertrages der Gemeindearbeiter : Beschlussfassung 
 

beschliesst einstimmig folgende Abänderungen zum Kollektivvertrag der Gemeindearbeiter: 
 

1. Einführung eines Winterbereitschaftsdienstes  vom  01.11. - 31.03., welcher von jeweils 2 Gemeindearbeitern nach 
einem vorher festgelegten Dienstplan zu gewährleisten ist. 

 
Dementsprechend ergibt sich folgende Lohnerhöhung für den jeweiligen Arbeiter: 
 

Werktage      24/24 Stunden  0,7436 € NI 100 
Samstage, Sonntage und Feiertage  24/24 Stunden  2,4789 € NI 100 
 
2. Abänderung der Arbeitszeit ab dem 01.04.2008 : 

 
01.04. - 30.09. von 7.00 bis 16.00 Uhr  (anstatt von 7.00 bis 17.00 Uhr) 
01.10. - 31.03. von 8.00 bis 17.00 Uhr  (anstatt von 8.00 bis 16.00 Uhr) 

 
6. Lohnanpassung eines Gemeindearbeiters : Beschlussfassung 
 

beschliesst einstimmig einen Gemeindearbeiter ab dem 01.01.2008  in die Laufbahn C, (handwerkliche Tätigkeiten) 
einzustufen. 

 
7. Genehmigung eines notariellen Aktes betr. Erwerb eines Streifen Grundstück von Herrn Willem Van Meldert, 

gelegen Sektion C von WEISWAMPACH, längs des Vizinalweges Breidfelderknupp 
 
genehmigt einstimmig den Kaufakt Nr. 4.800 vom 26.07.1996 des Notar Martine Weinandy aus Clerf, zwischen 

dem Schöffenkollegium und Herrn Van Meldert Willem aus B-Rymenam, betr. ein Grundstück längs des Vizinalweges Nr 
8 (Weiswampach - Breidfeld über Breidfelderknupp), im Ort genannt "Wahlenband" Katasternr. 601/7207, 601/7208 und 
601/7209, gross 3,51 Ar. 

 
8. Bewilligung von Subsidien an auswärtige Vereinigungen 

 
gesehen die Anträge von: 
 

a) Patlux asbl., Troisvierges 
b) AVR asbl. (Association Nationale des Victimes de la Route), Luxembourg 
c) CVED (Cap Vert Espoir et Développement), Bascharage 
d) ONG OGB-L Solidarité Syndicale, Esch-sur-Alzette 
 

bewilligt einstimmig folgende Subsidien: 
 

ad a) 25,00 € 
ad b) 25,00 € 
ad c) - d) 0,00 € 
 

9. Antrag an den Staat zwecks Übernahme des Vizinalweges No. 7 Weiswampach-Ouren : Beschlussfassung 
 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Vizinalweg Nr. 7 Weiswampach-Ouren nicht mehr als lokaler Verkehrsweg 
anzusehen ist, sondern vielmehr als internationale Verbindungsstrasse zur Touristenortschaft Ouren und zum 
Europadenkmal, 

 
dass die Strasse ebenfalls von der Schulbuslinie Ouren-St.Vith benutzt wird, 
 
Trotz mehrfacher ergebnisloser Anfragen (03.04.2002, 25.08.1993, 22.05.1991, 05.10.1979, 19.09.1968)  
 
Unter Berufung auf eine Zusammenkunft des Schöffenkollegiums mit dem zuständigen Minister am 18.10.2007, 
 
stellt einstimmig erneut den Antrag an das Ministerium für öffentliche Bauten, zwecks Übernahme des 

Vizinalweges Nr. 7 Weiswampach-Ouren im Rahmen des anstehenden Gesetzesprojektes über die Neueinstufung von 
Strassen. 

 
      Weiswampach, den 27. Februar 2008. 

  Das Schöffenkollegium. 
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Kurzgefasster Bericht der Gemeinderatssitzung 
vom 19. Dezember 2007 

 
 
Anwesend : sämtliche Mitglieder 
 
 
DER GEMEINDERAT, 
 
 
1. Genehmigung des Holzfällungs- Kultur- Wege- und Nebennutzungsplanes der Gemeinde für das Jahr 2008 
 

genehmigt einstimmig den Holzfällungs- Kultur- Wege- und Nebennutzungsplan für das Jahr 2008, 
aufgestellt von der Forstverwaltung Wiltz am 31.10. 2007 wie folgt: 

 
 Ausgaben Einnahmen 

 
Verwaltung / Arbeitslohn 3.650,00 €  
Kulturen 7.200,00 € 1.370,00 € 
Schutzvorrichtungen 2.500,00 € 500,00 € 
Durchforstung 13.100,00 € 34.750,00 €  
Forstwege 9.000,00 €  
Unterhalt vom Erholungsgebiet 3.500,00 €  
 __________

 ________________________ 
 
TOTALÊ: 38.950,00Ê€ 36.620,00Ê€ 

 
 
2. Brennholzverkauf 2008 : Festsetzung des Verkaufspreises 
 

beschliesst einstimmig das Brennholz durch Losentscheid, zum Preis von 80,00 € pro Korde, alle Kosten 
einbegriffen, zu verkaufen. Die Zahl ist begrenzt auf eine Korde pro Haushalt. Eine diesbezügliche Bekannt-
machung erfolgt in allen Sektionen. 

 
 
3. Erneuerung eines Fünftel des Office Social 
 

In Anbetracht der Tatsache, dass Herr Spaus Jean-Pierre austretendes Mitglied ist, 
 
Auf Vorschlag des Büro des Office Social und des Schöffenkollegiums, 
 
ernennt einstimmig Herrn Spaus Jean-Pierre für eine weitere Periode von 5 Jahren. 
 
Demzufolge setzt sich das Büro wie folgt zusammen : 
 

        DatumÊderÊErnennung 
 

1. Spaus Jean-Pierre, Wemperhardt     19.12.2007 
2. Donkels Roger, Beiler      23.12.2003 
3. Ludivig Norbert       21.12.2004 
4. Mathieu Pierre, Weiswampach     22.12.2005 
5. Hentz Aloyse, Binsfeld      21.12.2006 
 
Präsident : Ludivig Norbert 
Kommissär-Ordonnateur : Mathieu Pierre 
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4. Rektifizierter Haushalt 2007 und Haushalt 2008 des Office Social : Genehmigung 
 

genehmigt einstimmig den rektifizierten Haushalt 2007 sowie den Haushalt 2008, aufgestellt vom Sozialamt, 
wie folgt: 

 
 RektifizierterÊHaushaltÊ2007 HaushaltÊ2008 

 
Einnahmen 38.763,21 € 42.100,00 € 
Ausgaben 38.918,04 € 55.148,74 € 
 -------------- -------------- 
Boni   
Mali 154,83 € 13.048,74 € 
 -------------- -------------- 
Boni des vorigen Jahres 19.407,63 € 19.252,80 € 
Mali des vorigen Jahres   
 -------------- -------------- 
BONI 19.252,80 € 6.204,06 € 
 ========= ======== 

 
 
5. Genehmigung von Kostenvoranschlägen 
 

genehmigt einstimmig folgende Kostenvoranschläge: 
 

a. Unterhalt der Flurwege 2008 ( gewöhnliche Arbeiten ) - 
aufgestellt am 16.11.2007 von der ASTA Diekirch:  50.000,00 € 

 
b. Unterhalt der Flurwege 2008 (aussergewöhnliche Arbeiten ) -  

aufgestellt am 16.11.2007 von der ASTA Diekirch:  120.000,00 €  
 
 
6.  Anpassung von Gemeindetarifen : Beschlussfassung 

 
 Wiedergesehen den Gemeinderatsbeschluss vom 21.12.2006 betr. Festsetzung des Wasserpreises auf  1,70 € 
pro Kbm, zuzüglich 3% MWSt., 
 

Auf Grund der Tatsache, dass der von der Gemeinde an die DEA zu entrichtende Wasserpreis pro Kbm wie 
folgt erhöht wird : 

 
Preisrevision 2007  Preise 2008 
 
1,15 € + 3% TVA  1,19 € + 3% TVA Zulieferung an die Wasserbehälter der Gemeinde 
1,44 € + 3% TVA  1,49 € + 3% TVA direkte Zulieferung an die Verbraucher 

 
dass durch diese Preiserhöhung eine Mehrausgabe von 9.710,00 € für die Gemeinde entsteht, 

 
dass es demzufolge angebracht ist, eine Anpassung des Wasserpreises vorzunehmen und diesen Preis-

unterschied an den Endverbraucher weiter zu verrechnen um das Gleichgewicht zwischen Ein- und Ausgaben in etwa 
zu gewährleisten, 
 

beschliesst einstimmig den Wasserpreis auf  1,80 € + 3% MWSt. = 1,8540 € pro Kbm festzulegen. 
 
 

7. Genehmigung von Einnahmen 
 

genehmigt einstimmig Einnahmen des Rechnungsjahres 2007 in Höhe von 322.689,58 €. 
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8. Rektifizierter Haushalt 2007 und Haushalt 2008 : Genehmigung 
 

1)  REKTIFIZIERTER  HAUSHALT  2007 
 

genehmigt einstimmig den rektifizierten Haushalt 2007: 
 

 

 Gewöhnlicher Haushalt Aussergewöhnlicher Haushalt 
 ================= ====================== 

 

Total der Einnahmen 4.318.406,71 € 505.425,55 € 
Total der Ausgaben 3.835.366,87 € 1.882.413,53 € 
 ____________ ____________ 
Boni 483.039,84 €  
Mali  1.376.987,98 € 
 ____________ ____________ 
Boni des vorigen Jahres 745.262,67 € 
Mali des vorigen Jahres   
 ____________ ____________ 
Gesamtboni 1.228.302,51 €  
 
Gesamtmali  1.376.987,98 € 
 ____________ ____________ 
Übertrag vom gewöhnlichen -  1.376.987,98 € +  1.376.987,98 € 
auf den aussergewöhnlichen Haushalt 
 ____________ ____________ 
Voraussichtliches Mali  2007 148.685,47 € 

 =========== 
 

 
2)  HAUSHALT  2008 
 

genehmigt einstimmig den Haushalt 2008: 
 
 

 Gewöhnlicher Haushalt Aussergewöhnlicher Haushalt 
 ================= ====================== 

 
Total der Einnahmen 4.621.712,48 € 1.679.286,93 € 
Total der Ausgaben 4.286.993,27 € 1.858.045,40 € 
 _____________ _____________ 
Boni 334.719,21 €  
Mali  178.758,47 € 
 _____________ _____________ 
voraussichtlicher Boni 2007   
voraussichtliches Mali 2007 148.685,47 €  
 _____________ _____________ 
Gesamtboni 186.033,74 €  
Gesamtmali  178.758,47 € 
 _____________ _____________ 
Übertrag vom aussergewöhnlichen 
auf den gewöhnlichen Haushalt -  178.758,47 €   +   178.758,47 € 
 _____________ _____________ 
Definitiver Boni 7.275,27 € 
 ============ 

 
 

9. Genehmigung eines neuen Vertrages mit dem Campingwart über die Verwaltung des Campingfeldes "Camping du 
Lac" (Klackepëtz) Weiswampach 

 
genehmigt einstimmig den Vertrag vom 12.12.2007 zwischen dem Schöffenkollegium und Frau Ballmann Alice 

aus Weiswampach, betr. Verwaltung des Campingplatzes « Klackepëtz » in Weiswampach ab der Saison 2008. 
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10.a. Schulangelegenheiten - Ergänzung der Schulorganisation 2007/2008 : Beschlussfassung 
 

genehmigt einstimmig einen 2ten Nachtrag zur Schulorganisation 2007/2008 betr. Anpassung der wöchentlichen 
Stunden im Bereich der Mediathek der Lehrkräfte Jodocy-Hentz Irma (3 Stunden anstatt 1 Std.) und Lemaire Verena (3 
Stunden anstatt 2 Std.) 

 
10.b. Schulangelegenheiten : 

 Ratifizierung von Urlaub des Lehrpersonals während des 1ten Trimesters des Schuljahres 2007/2008 
 

ratifiziert einstimmig die Beschlüsse des Schöffenkollegiums, laut welchen nachstehend aufgeführte Lehrpersonen 
ihre Funktionen nicht ausüben konnten: 

 
Früherziehung 

 
a)  Weiles Linda, 2te Lehrkraft am 22.10.2007 
 am 03.12.2007 

Spielschule 
 

b) Delaporte Astrid, Lehrerin am 17.10.2007 
 

und von folgenden Personen ersetzt wurden: 
 

ad a) Hentz-Wangen Irène aus Weiswampach 
 resp. Braun-Fank Gaby aus Weiswampach 
 
ad b) Hentz-Wangen Irène aus Weiswampach 

 
 

11. Teilbebauungsplan für die Erschliessung von 10 Bauplätzen, im Ort genannt “Im Rodenaak“ und "Hinter der 
Dricht", Sektion B von Leithum, erstellt vom Studienbüro Le Peristyle aus Ettelbruck, im Auftrag von Bongen, Reiff 
und Kleuls Konsorten : PROVISORISCHE GENEHMIGUNG 

 
Dieser Punkt der Tagesordnung wird auf eine spätere Sitzung vertagt.  
 
Vor der provisorischen Genehmigung sind gemäss vorliegendem Gutachten des Innenministeriums verschiedene 

Umänderungen in Bezug auf eine harmonische Entwicklung der ländlichen Strukturen vorzu-nehmen, dies unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikel 2 des abgeänderten Gesetzes vom 19.07.2004. 

 
12. Bewilligung einer einmaligen Prämie für die Jahre 2007 und 2008 an alle Lohnempfänger der Gemeinde 

 
bewilligt einstimmig eine einmalige Prämie für die Jahre 2007 und 2008 an alle Lohnempfänger der Gemeinde 

gemäss grossherzoglichem Reglement vom 30.11.2007. 
 

13. Genehmigung eines Mietvertrages betr. das Gemeindehaus Kiricheneck 24 (ehemaliges Schwesternhaus) in 
Weiswampach 

 
genehmigt einstimmig den Mietvertrag vom 12.12.2007 für das Gemeindehaus in Weiswampach, Kiricheneck 24 

(ehemaliges Schwesternhaus)  zu nachstehend aufgeführten Bedingungen : 
 
- Monatliche Miete :   1.000,00 €  
- Dauer :    01.01.2008 - 31.12.2012    
- Mieter :    M-DECOR, Weiswampach 

 
15. Begutachtung eines Optionsgesuches 
 

begutachtet einstimmig günstig ein Optionsgesuch zwecks Erwerb der luxemburgischen Staats-bürgerschaft in 
Gemässheit des Artikels 19,3 des abgeänderten Gesetzes vom 22.02.1968. 
 
 
     Weiswampach, den 27. Februar 2008. 

 Das Schöffenkollegium. 
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BICHERBUS 

 
 

BicherBus Service: rue Joseph Merten L-9257 Diekirch 
Tel.: 803081 Fax: 803081 333 

adresse e-mail: bicherbus@mcesr.etat.lu  
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Kurzgefasster Bericht der Gemeinderatssitzung 
vom 14. März 2008 

 
 
 
Anwesend : sämtliche Mitglieder 
 
 
1. Bekanntgabe, in Ausführung des Artikel 124 des Gemeindegesetzes vom 13. Dezember 1988, der vom Herrn 

Innenminister genehmigten Haushaltsvorlagen 2007 und 2008 
 

In Ausführung des Art. 124 des Gemeindegesetzes vom 13.12.1988 werden die vom Herrn Innenminister am 
17.01.2008 genehmigten Haushaltsvorlagen 2007 sowie 2008 dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 

 
Das Ministerium erinnert an das Rundschreiben vom 22.10.2007 gemäss welchem die Gemeinden eine 

verantwortungsbewusste und vorsichtige Haushaltspolitik betreiben sollen. 
 
2. Genehmigung einer Konvention abgeschlossen mit der Gesellschaft „J.P.S. INVEST sàrl.“ mit Sitz in 

Weiswampach betr. Festsetzung der Bedingungen für den Bau von 2 Wohnblöcken und 1 Bürogebäude auf 
dem ehemaligen Grundstück Luxpri-Center in Weiswampach 

 
genehmigt einstimmig oben erwähnte Konvention vom 27.02.2008. 

 
3. Teilbebauungsplan für die Erschliessung von 13 Bauplätzen, im Ort genannt „Im Rodenaak“ und „Hinter der 

Dricht“, Sektion B von LEITHUM, erstellt vom Studienbüro Le Péristyle aus Ettelbrück, im Auftrag von 
Bongen, Reiff und Kleuls Konsorten : PROVISORISCHE Genehmigung 

 
Gesehen das Gutachten der staatlichen Kommission vom 17.12.2007, 

 
Gesehen die diesbezüglich abgeänderten Pläne, 
 
genehmigt einstimmig PROVISORISCH den Teilbebauungsplan für die Erschliessung von 13 Bauplätzen im 

Ort genannt "Im Rodenaak" und « Hinter der Dricht » in Leithum. 
 
Sämtliche Infrastrukturkosten sind zu Lasten des Bauherrn. Eine entsprechende Vereinbarung bleibt zu erstel-

len und ist dem Gemeinderat zwecks Genehmigung zu unterbreiten. 
 
4. Kapitaleinlage der Ardennerwasserleitung : Beschlussfassung über die Rückzahlung des Gemeindeanteils 
 

Gesehen das Rundschreiben vom 18.01.2008, laut welchen der Vorstand der DEA für das Geschäftsjahr 2008 
eine Kapitaleinlage von 1.000.000,00 €  beschlossen hat, wovon 35% sofort von den Mitgliedergemeinden 
beizubringen sind und die restlichen 65% entweder als Rückzahlung in Form einer Anleihe oder durch eine einmalige 
Zahlung getilgt werden können, 

 
In Anbetracht der Tatsache, dass der benötigte Kredit unter Artikel 4/0740/2470/002 des aussergewöhnlichen 

Haushaltes des Jahres 2008 vorgesehen ist, 
 

beschliesst einstimmig den Gemeindeanteil von 2,38 % an der Kapitaleinlage durch eine einmalige Zahlung 
von 23.800,00 € zu erbringen. 

 
5. Genehmigung von Abnahmeverhandlungen 
 

genehmigt einstimmig folgende Abnahmeverhandlungen :  
 

a.  Anlegen eines Kreisverkehrs an der Kreuzung  E 421 / N 12 in Wemperhardt : 
(ersetzt die Abnahme vom 21.02.2007, genehmigt vom Gemeinderat am 02.03.2007) 
Gesamtausgabe : 123.303,24 € 
 

b.  Unterhalt der Flurwege (gewöhnliche Arbeiten) - Haushaltsjahr 2005 : 
 Gesamtausgabe : 45.765,77 € 
 Staatliches Subsid - Ackerbauministerium :  30% 13.729,73 € 
 
c.  Unterhalt der Flurwege (gewöhnliche Arbeiten) - Haushaltsjahr 2006 : 
 Gesamtausgabe : 13.927,79 € 
 Staatliches Subsid - Ackerbauministerium :  30% 4.178,34 € 
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d.   Anschaffung eines Schneepfluges : 
Gesamtausgabe : 16.000,00 € 

 
e.  Punktuelle Abänderung des Bebauungsplanes der Ortschaft Binsfeld : 
 Gesamtausgabe : 11.257,50 € 
 

 
6. Genehmigung von Einnahmen 
 

genehmigt einstimmig Einnahmen des Rechnungsjahres 2007 in Höhe von 3.379.742,40 € sowie 
Einnahmen des Rechnungsjahres 2008 in Höhe von 453.607,51 €. 

 
7. Gemeinschaftsantenne in den Sektionen Breidfeld-Holler-Binsfeld : Abänderung des Taxenreglementes 

 
beschliesst einstimmig das Taxenreglement der Gemeinschaftsantenne in den Sektionen Breidfeld-Holler-

Binsfeld wie folgt abzuändern : 
 

Art.Ê2.- 
 

Für Anschlussnehmer, die aus persönlichen Gründen von der Zahlung der unter 1) genannten Anschlussgebühr 
Abstand nehmen wollen, besteht die Möglichkeit, einen Anschluss zu mieten zum Preis von 19,00 € ( anstatt 
16,11 € ) pro Monat, wovon die erste Miete am 1. des Monats zahlbar ist, welche der Inbetriebnahme des 
Anschlusses folgt. Die Höhe der Miete kann vom Gemeinderat angepasst werden. 

 
ÊÊÊÊÊArt.Ê3.- 
 

Zur Deckung der nötigen Unterhaltskosten wird pro Hauptanschluss ein jährlicher Unterhaltsbeitrag von 125,00 € 
(anstatt 94,00 €) erhoben, fällig am 1. Januar eines jeden Jahres. Dieser Betrag kann vom Gemeinderat je nach den 
Bedürfnissen angepasst werden. 
 

8. Schaffung eines neuen Postens im Sekretariat in der Laufbahn des Redaktors, im Hinblick auf die Nach-
folge des Sekretärs : Beschlussfassung 

 
Auf Grund der Tatsache, dass der Gemeindesekretär am 09.06.2011 das Pensionsalter erreichen wird, und 

demzufolge seine Pensionsansprüche geltend machen kann, 
 

dass, um eine reibungslose Fortführung der administrativen Gemeindeangelegenheiten zu gewährleisten, es  
schon zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist, einen qualifizierten Ersatz zu suchen, 

 
beschliesst einstimmig die Schaffung eines neuen Postens im Sekretariat in der Laufbahn des Redaktors, 

dies im Hinblick auf die Nachfolge des Sekretärs. 
 

9. Teilweise Rückerstattung der Infrastrukturtaxe an die Eheleute Victor-Jates Hardy aus Weiswampach : 
Beschlussfassung 

 
Wiedergesehen die Deliberation vom 16.02.2006, genehmigt durch grossherzoglichen Beschluss vom 

29.05.2006 betr. Einführung einer Infrastrukturtaxe, 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass die Eheleute Victor-Jates aus Weiswampach, einen Antrag eingereicht 

haben zwecks Umänderung eines bestehenden Gebäudes in eine Arztpraxis und 2 Wohneinheiten, 
 
dass die von der Bautenkommission berechnete bebaute Fläche 206,48 + 206,48 = 412,96 m2 ergibt, 
 
Auf Grund der Tatsache, dass es sich um ein bestehendes Wohngebäude handelt und demzufolge gemäss 

Reglement 150 m2 von der errechneten Fläche abzuziehen sind, 
 
dass somit die geschuldete Infrastrukturtaxe 262,96 m2 x 25,00 € = 6.574,00 € betragen würde,  
 
Davon ausgehend, dass die Einrichtung eines medizinischen Zentrums dazu beitragen wird die medizi-

nische Infrastruktur in Weiswampach und Umgebung zu verbessern, dass demzufolge die Verwirklichung dieses 
Projektes eine finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde verdient, 

 
beschliesst einstimmig den Eheleuten Victor-Jates eine Vergütung von 206,48 m2 x 25,00 € = 5.162,00 € 

zu gewähren, so dass die zu zahlende Infrastrukturtaxe 56,48 m2 x 25,00 € = 1.412,00 € beträgt. 
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10. Schulangelegenheiten : Ratifizierung von Urlaub des Lehrpersonals während des 2ten Trimesters des 
Schuljahres 2007/2008 

 
ratifiziert einstimmig den Beschluss des Schöffenkollegiums, laut welchen Frau Raveane Nathalie, Lehrerin 

in der Früherziehung, vom 28.01.-01.02.2008 ihre Funktion nicht ausüben konnte und von Frau Hentz-Wangen 
Irène aus Weiswampach ersetzt wurde. 

 
11. Neubesetzung des Präsidentenpostens der Seekommission : Beschlussfassung 
 

beschliesst einstimmig die Demission von Herrn Morn Norbert als Präsident der Seekommission anzu-
nehmen und  Herrn Becker Werner zum neuen Präsidenten der Seekommission zu ernennen. 
 

12. Kenntnisnahme der Statuten der Vereinigung „Ford Frënn Lëtzebuerg“ asbl. mit Sitz in Weiswampach 
 

Gesehen den Antrag der Vereinigung „Ford Frënn Lëtzebuerg asbl.“, 117, rue du Clopp, 4810 Rodange, 
betr. Aufnahme als Verein der Gemeinde Weiswampach, 

 
Auf Grund der Tatsache, dass noch verschiedene rechtliche Fragen zu klären sind, 
  

1.   nimmt Kenntnis von den Statuten der Vereinigung. 
2.  beschliesst die Abstimmung über eine definitive Aufnahme in die Liste der lokalen Vereinigungen auf eine   

nächste Sitzung zu vertagen. 
 

13. Schulangelegenheiten : Verlegung von 2 Spielschulklassen 
 

beschliesst einstimmig aus pädagogischen Gründen, den Beschluss des Schöffenkollegiums betr. Umzug der 
2 Spielschulklassen vom Schulgebäude, gelegen in Weiswampach, 31 Duarrefstrooss in das Primärschul-gebäude 
„Am Kuarregaart“ in Weiswampach zu ratifizieren. 

 
13. Anschaffung von Feuerwehrmaterial für die Wehr Weiswampach 
 

Gesehen den Antrag vom 25.01.2008 des Herrn Kantonalinspektor der Freiwilligen Feuerwehren des 
Kanton Clerf, betr. Anschaffung von 6 „Piepserten“ (appareils recherche personnes) für die Freiwillige Feuer-wehr 
von Weiswampach, im Gesamtbetrag von 3.079,40 €, 

 
beschliesst einstimmig obengenanntes Material für die Wehr Weiswampach anzuschaffen. 
 
 
 
 

  Weiswampach, den 23. April 2008. 
 Das Schöffenkollegium. 

 
 
   INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO 
 
 
 

ALTKLEIDERSAMMLUNG  2008 
 

RAMMASAGE DE VIEUX VÊTEMENTS  2008 
 

Freitag, den 09. Mai 2008 / vendredi, le 9 mai 2008 
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Der Abfallverband S.I.D.E.C. hat die Organisation der Gras- Sammlung und Entsorgung an die       
Gemeinden abgegeben. 

 
Jede Gemeinde hat nun ein beschränktes Ablieferungsvolumen. Wird diese Kapazität überschritten, so 

wird die Ablieferung des Grünschnitts kostenpflichtig. 
 
Das Schöffenkollegium hat daraufhin beschlossen eine Sammelstelle in Weiswampach auf dem Ge-

lände der früheren Kläranlage, im Ort genannt "Rerresburren" einzurichten ( Kleiner Weg gegenüber der 
Straße "Am Grait" ). 

 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt : 
 
 

Dienstag von 15.00 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr 

Samstag von 14.00 bis 18.00 Uhr 
 
 

 
 
 
Jeder muss sein Gras selbst auf ein bereitstehendes Förderband abladen, so wird die einwandfreie 

Qualität des Grases kontrolliert. Es wird dann in einen Kipper weiterbefördert. Die Gemeinde führt an-
schließend den Transport in eine Biogasanlage durch. 

 
Ausserhalb der Öffnungszeiten sind Anlieferungen strengstens untersagt. Ebenfalls das Ablegen 

irgendwelcher Behälter am Tor sowie der Umzäunung. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Sammelstelle ausserhalb der Öffnungszeiten überwacht ist. 
 
 
 Weiswampach, den 23. April 2008 
  Das Schöffenkollegium 
       
 

 

G R A S-  
S A M M L U N G  und  E N T S O R G U N G 

 

Achtung :  
Es darf nur Grasschnitt angeliefert werden. 
Keine Fremdkörper wie z.Bsp.  Äste, Blumen oder Laub usw. 
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Le syndicat intercommunal pour la gestion des déchêts ( S.I.D.E.C. ) a chargé les communes de l’orga-
nisation de la collecte et de l’évacuation des gazons. 

 
Chaque commune a droit au dépôt d’une quantité réduite. En cas de dépassement de cette capacité,  la 

collecte et l’évacuation du gazon deviennent payantes. 
 
C’est pourquoi, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d’installer un lieu de rassemblement 

sur le site de l’ancienne station d’épuration biologique à Weiswampach, au lieu-dit "Rerresburren" ( chemin vis-
à-vis de la rue "Am Grait" ). 

 
Les heures d’ouverture sont : 
 
 

Mardi de 15.00 à 18.00 heures 
Jeudi de 15.00 à 18.00 heures 

Samedi de 14.00 à 18.00 heures 
 
 

 
 
 
Afin de pouvoir contrôler l’état impeccable du gazon livré, chaque personne est obligée de déposer son 

gazon soi-même sur un convoyeur y installé. Par après, le gazon sera acheminé vers une remorque. Finalement le 
service technique de la commune fera le transport vers une installation de biométhanisation. 

 
En dehors des heures d’ouverture, la livraison est strictement interdite. Il en est de même pour le dé-

pôt de toute sorte de matériaux, soit  devant la porte d’entrée soit près de la clôture. 
 
Nous rendons attentifs au fait, que le site sera surveillé en dehors des heures d’ouverture. 
 
      
 Weiswampach, le 23 avril 2008 
  Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

 

COLLECTE et  EVACUATION 
du  G A Z O N 

 

Attention :  
Seulement du gazon peut être livré. 
Pas de corps étrangers, p. ex. : arbustes, fleurs ou feuilles mortes etc. 
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Les formulaires de demande en obtention d'une allocation de chauffage 2008 sont 
disponibles au secrétariat communal. 
 
Die Antragsformulare auf Zahlung eines Heizkostenzuschusses 2008 sind im  
Gemeindesekretariat erhältlich. 

ALLOCATION  DE  CHAUFFAGE  / 
HEIZKOSTENZUSCHUSS   2 0 0 8 

  LimitesÊdeÊrevenusÊmensuelsÊBRUTS 
MonatlicheÊEinkommens-
höchstgrenzenÊBRUTTO 

MontantÊdeÊl'allocationÊannuelle 
BetragÊdesÊjähilichen 

Zuschusses 

1 personne / 1 Person 1.570,32 € 660 € 

2 personnes / 2 Personen 2.355,76 € 825 € 

3 personnes / 3 Personen 2.804,19 € 990 € 

4 personnes / 4 Personen 3.252,61 € 1.155 € 

5 personnes et plus / 5 Personen und mehr 3.708,84 € 1.320 € 

  LimitesÊdeÊrevenusÊmensuelsÊBRUTS 
MonatlicheÊEinkommenshöchstgrenzenÊBRUTTO 

1 personne / 1 Person 1.570,33 – 1.620,31 € 

2 personnes / 2 Personen 2.355,77 – 2.418,25 € 

3 personnes / 3 Personen 2.804,20 – 2.879,18 € 

4 personnes / 4 Personen 3.252,62 – 3.340,10 € 

5 personnes et plus / 5 Personen und mehr 3.708,85 – 3.808,83 € 

Tableau " Limites de revenus mensuels BRUTS du ménage " 
Tabelle " BRUTTO Einkommenshöchstgrenzen des Haushaltes " 

Les personnes qui disposent d'un revenu mensuel qui se situe entre les deux seuils indiqués ci-dessous 
peuvent prétendre à une allocation réduite. 

Personen deren Monatseinkommen zwischen folgenden Bruttobeträgen liegt, haben Anrecht auf Zahlung 
einer verminderten Zulage. 
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L-9755 Hupperdange – 2, Kaesfurterstrooss  -  

Kontaktperson: Mme Brigitte PAASCH 
Tel. 99 82 36 - Fax 99 82 36-209 -  
e-mail: opderheed@clubsenior.lu 
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Dies ist nur eine kleine Auswahl aus 
unserem umfangreichen Programm, 

das wir Ihnen auf Anfrage gerne 
zuschicken. 

Für Anmeldungen und 
Informationen stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung.  
Tel. 99 82 36 

Regelmässige, offene Aktivitäten 
Kegeln, Wandern, Singen,  Sonntagstreff für Alleinstehende 

 
GenaueÊTermineÊbitteÊimÊClubhausÊnachfragen! 
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Wanderfreunde aufgepasst! 

Der Interessenverein Binsfeld-Holler-Breidfeld will in Zukunft ein neues Angebot einführen 

- geführte Wanderungen -  

Von vielen Interessierten wurde an uns der Wunsch herangetragen, geführte Wanderungen dur-

chzuführen. Eine schöne Natur, geeignete Wanderwege und Sehenswürdigkeiten können wir schon 

anbieten. Wir suchen Interessierte, welche gerne wandern und den Umgang mit Wanderfreunden    

lieben. Zusammen mit uns können sie geeignete Touren ausarbeiten und die Wanderfreunde durch 

unsere Gegend begleiten. Es ist vorgesehen, die Tätigkeit als Wanderführer durch ein Entgeld zu 

entschädigen. Interessierte sollen sich bitte anmelden im Büro des Museums "a Schiewesch" in 

Binsfeld.     Tel.: 97 98 20     e-mail: museebinsfeld@pt.lu. 

Fred HUET  

VizepräsidentÊMuséeÊRuralÊBinsfeld  

 

Landmuseum "A Schiewesch" 

8, Ëlwenterstrooss 

L-9946 Binsfeld 

Tel. : 97 98 20 oder 621 135 956 

Fax : 97 98 19 

E-Mail : museebinsfeld@pt.lu 


